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Unterlagen zur Bewertung durch die örtliche Brandschutzbehörde 

Die örtliche Brandschutzbehörde soll sich nach IV. 5. VwVBauPrüf zur „Einhaltung der 
Anforderungen“ nach a) bis h) äußern. Das setzt die Einordnung in eine Gebäudeklasse und 
die relevanten Sonderbautatbestände voraus. 

Im Brandschutznachweis ist gem. §12 (4) DVOSächsBO im Lageplan, den Bauzeichnungen 
und in der Baubeschreibung das Brandschutzkonzept darzulegen. Soweit Abweichungen 
vorliegen, sind diese zu benennen. In diesen Fällen ist der Nachweis zu führen, dass mit der 
Abweichung oder mit einer anderen Lösung dennoch den allgemeinen Anforderungen nach 
§ 3 SächsBO entsprochen wird. 

§12 (4) DVOSächsBO IV 5. VwVBauPrüf 
Textteil:  
 Art der Nutzung  h) betriebliche Maßnahmen 
 Angaben zu der Anzahl der Personen,  d) 2. Rettungsweg und  

h) betriebliche Maßnahmen 
 die Brandlasten und Brandgefahren; a) Löschwasserversorgung und 

h) betriebliche Maßnahmen 
ggf. b) Löschwasserrückhaltung 

 Brandverhalten der Baustoffe und der 
Bauteile 

c) „Angriffswege“ und 
§14 SächsBO wirksame Löscharbeiten 
ggf. b) Löschwasserrückhaltung 

 die brandschutztechnischen Abstände;  §14 SächsBO wirksame Löscharbeiten 
und 
h) betriebliche Maßnahmen 

 der erste und zweite Rettungsweg c) „Angriffswege“ und 
d) 2. Rettungsweg 

 ausreichende Löschwasserversorgung a) Löschwasserversorgung 
 Rettungswegbreiten und -längen; d) 2. Rettungsweg und  

h) betriebliche Maßnahmen 
 Sicherheitsbeleuchtung und 

Rettungswegkennzeichnung 
c) „Angriffswege und 
h) Rettungswegkennzeichnung 

 technische Anlagen zur Branderkennung, 
Brandmeldung, Alarmierung, 

g) Einrichtungen für die Brandmeldung 
und -alarmierung 

 technische Anlagen zur Personenrettung,  d) 2. Rettungsweg und  
h) betriebliche Maßnahmen 

 technische Anlagen zur Brandbekämpfung,  e) Einrichtungen zur Brandbekämpfung 
 technische Anlagen zur Rauch- und 

Wärmeabführung; 
f) RWA 

 die Löschwasserrückhaltung b) Löschwasserrückhaltung 
 betriebliche und organisatorische 

Vorkehrungen zum Brandschutz. 
h) betriebliche Maßnahmen 

  
Geschosspläne  
 Art der Nutzung  h) betriebliche Maßnahmen 
 der erste und zweite Rettungsweg c) „Angriffswege“ und 

d) 2. Rettungsweg 
 Rettungswegbreiten und -längen; c) „Angriffswege“ und 

d) 2. Rettungsweg 
 die Bauteile und Einrichtungen, die dem 

Brandschutz dienen, wie Brandwände, 
Trennwände, Unterdecken, 
Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutztüren, 

c) „Angriffswege“ und 
§14 SächsBO wirksame Löscharbeiten 
ggf. b) Löschwasserrückhaltung 



 

Abt. Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 
 

(37-3342) Stand: Okt. 2020 

 

  Seite 2/2 

 technische Anlagen zur Brandbekämpfung,  e) Einrichtungen zur Brandbekämpfung 
 technische Anlagen zur Personenrettung,  d) 2. Rettungsweg und  

h) betriebliche Maßnahmen 
 die Löschwasserrückhaltung b) Löschwasserrückhaltung 
  
Schnitte  
 Art der Nutzung  h) betriebliche Maßnahmen 
 der erste und zweite Rettungsweg c) „Angriffswege“ und 

d) 2. Rettungsweg 
 die Bauteile und Einrichtungen, die dem 

Brandschutz dienen, wie Brandwände, 
Trennwände, Unterdecken, 
Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutztüren, 

c) „Angriffswege“ und 
§14 SächsBO wirksame Löscharbeiten 
 

 technische Anlagen zur Rauch- und 
Wärmeabführung; 

f) RWA 

  
Lageplan  
 Zufahrten und Bewegungsflächen für die 

Feuerwehr 
c) „Angriffswege“ 

 der (erste und) zweite Rettungsweg c) „Angriffswege“ und 
d) 2. Rettungsweg 

 Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge,  c) Angriffswege und 
d) 2. Rettungsweg 

 Hindernisse im Anleiterbereich siehe 1.) 
 Löschwasserentnahmestellen a) Löschwasserversorgung 
 die Zugänge, c) Angriffswege 
 die Löschwasserrückhaltung b) Löschwasserrückhaltung 
 Einrichtungen zur Brandbekämpfung e) Einrichtungen zur Brandbekämpfung 

 
1.) Hindernisse im Anleiterbereich 
 
Nach Nr. 5 des Erlasses des SMI zu „Zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr – Aufstellflächen der Feuerwehr im öffentlichen Straßenraum“ vom 21.06.2017 
(Az: 53-2532/4/1) ist durch den Bauherrn zu belegen, dass die Aufstellfläche faktisch für die 
Sicherstellung des zweiten Rettungsweges geeignet ist. Dazu wird explizit auf die 
erforderliche Breite auf der Straßenfläche, die nicht für den ruhenden Verkehr genutzt wird, 
und die Hindernisfreiheit hingewiesen. 
 
Nach Nr. 11 der RL über Flächen für die Feuerwehr dürfen sich zwischen der anzuleiternden 
Außenwand und den Aufstellflächen keine den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen 
erschwerenden Hindernisse, wie bauliche Anlagen oder Bäume, befinden. Neben den 
Bäumen sind insbesondere verkehrstechnische Anlagen, Beleuchtungsanlagen, 
Stadtmöblierung und Anlagen des ÖPNV, wie Fahrdrähte, in den Planunterlagen 
darzustellen. 
 
2.) Verzicht auf Bauvorlagen 
 
Nach §7 (2) DVOSächsBO soll die Bauaufsichtsbehörde auf Bauvorlagen verzichten, wenn 
diese zur Beurteilung des Bauvorhabens nicht erforderlich sind. Diese Ermessens-
entscheidung gilt für die örtliche Brandschutzbehörde in gleicher Weise. 


